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Durch Ausfüllen des Antrags wird weder der Antragsteller noch SWISS BREAK® zum Kauf bzw. Verkauf einer 
SWISS BREAK®-Franchise verpflichtet. Vielmehr bildet dieser Antrag im Zusammenhang mit einer Geheimhaltungs- 
erklärung die notwendige Basis für persönliche, umfangreiche und vertrauliche Informationen für den Antragsteller.

Antrag auf Erteilung von Zusatzinformationen

Datum des Antrages:

Vor- und Nachname: Staatsangehörigkeit:

Wohnadresse: Geburtstag:

Geschlecht:          männlich weiblich

Telefon/Mobil: Fax:

E-Mail: Website:

Wie haben Sie von SWISS BREAK® erfahren?

Sind Sie vorbestraft? nein ja, Grund:

Waren Sie in ein Gerichtsverfahren involviert? nein ja, Ort:

Schul-/Hochschulausbildung:

Selbstständig         Angestellt bei: Funktion:

Anzahl Jahre: Telefon:

Adresse:

Gastronomische Erfahrung? nein ja, Tätigkeit:

Momentanes Jahreseinkommen:  € Liquide Mittel: + €

Weitere Einnahmequellen:  € Anlagevermögen:  + €

wenn ja, woraus? Schulden:  – €

Bankverbindung: Nettovermögen: = €

Mögliche liquide Mittel zur Finanzierung durch Dritte: nein         ja, welche Höhe?  €

Persönliche Angaben

Ausbildung/Beruflicher Werdegang

Finanzielle Voraussetzungen
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:nofeleT:n/esserdA:n/emaN

Werden Sie bei dem geplanten SWISS BREAK ® -Partnerrestaurant Geschäftspartner haben?         nein     ja, und zwar:

:nofeleT:esserdA:emaN

Bei gegebener Eignung: 
Wann könnten Sie investieren? sofort innert 6 Monaten innert 12 Monaten mittelfristig

Ihr geplanter Arbeitseins atz im SWISS BREAK ® -Restaurant: 0 % 50 % 100 %

Gewünschte Region für Ihren Standort?

Datum Unterschrift des Antragstellers

Referenzen

Operative Fragen

Allgemeine Hinweise

Senden Sie bitte das Antragsformular an Ihre regional zuständige Agentur oder direkt an:
SWISS BREAK ® Deutschland AG, Rorschacherstrasse 44, CH 9323 Steinach

Mit Unterzeichnung dieses Antrags bescheinigt, bestätigt und geneh-
migt der Antragsteller die folgenden Punkte:

Die Vergabe einer SWISS BREAK ® -Franchise wird alleinig vom Franchise-
geber entschieden.

Sämtliche Informationen, die der Antragsteller vom Franchisegeber, den
Mitarbeitern des Franchisegeb ers, von SWISS BREAK ® -Agenturen oder
von SWISS BREAK ® -Franchisepartnern erhält, sind höchst vertraulich.
Diese vertraulichen Informationen, die auf mehrjährigen, kosten- und  ar-
beitsintensiven SWISS BREAK ® -Systementwicklungen basieren, werden
dem Antragsteller nur aufgrund dieses Antrages und der damit korres-
pondierenden Geheimhaltungserklärung zur Verfügung gestellt. Der An-
tragsteller verp�ichtet sich ausdrü cklich, alle Informationen zu SWISS
BREAK ® streng vertraulich zu behandeln und niemals ohne ausdrückli-
che schriftliche Genehmigung der SWISS BREAK ® -Geschäfts füh rung In-
halte des SWISS BREAK ® -Know-hows anderen Personen, Unter nehmen
oder anderen Rechtssubjekten weder mitzuteilen, noch preiszugeben
oder zu verö�entlichen. Weiterhin bestätigt der Antragsteller, die erhal-
tenen vertraulichen Informationen weder direkt noch indirekt zum eigenen
Vorteil oder zum Vorteil anderer Personen, Unternehmen oder anderer
Rechtssubjekte zu nutzen. 

Der Antragsteller erteilt seine Einwilligung, dass zur Bearbeitung des An-
trages von SWISS BREAK ® -Informationen zu seiner Person erhoben und
ausgewertet werden. Diese Informationen dienen zur Einschätzung des
�nanziellen Leumunds, der Fähigkeiten und Leistungen des Antragstel-
lers. In diesem Zusammenhang autorisiert der Antragsteller alle Perso-
nen, Unternehmen oder Kreditauskunfteien zur uneingeschränkten und
unbedingten Preisgabe dieser Informationen an einen Vertreter von
SWISS BREAK ® . Der Antragsteller verzichtet hiermit auf alle eventuellen
Regress ansprüche, die sich aus der Bekanntgabe von Informationen er-
geben könnten, gegenüber den Informationsgebenden.

Der Antragsteller stimmt zu, dass sämtliche Ansprüche sowie alle bereits
geltend gemachten Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten und Forderungen,
die sich aus diesem Antrag oder der K andidatur für eine SWISS BREAK ® -
Franchise ergeben könnten, ausschließlich durch ein unabhängiges
Schweizer Schiedsgericht behandelt und endgültig entschieden werden. 

Abschließend bestätigt der Antragsteller, dass alle von ihm gemachten
Aussagen richtig sind und er Kenntnis  davon hat, dass sich SWISS BREAK ®

auf die Richtigkeit der  von ihm gemachten Angaben verlassen wird. Der
Antragsteller hat den obenstehenden Text gelesen, verstanden und stimmt
dem Inhalt zu.




